
153 der Beilagen zu den StenographischenProtokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (94 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz geändert wird (2. Novelle 

zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz) 

Das a:m 1. Jän!lJer 1979 in Kraft getretene 
Bauern-lS,oziailversicherungsgesetz hat aJrle Rechts
vürschri,ften auf dem Gelbiete der Kraniken- und 
Pensionsversicherung der in der Land- und 
Forsvwirtscha!ft seLbständig Erwer'bstätigen zu 
einem einzigen Gesetzeswerk zusammengefaßr, 
hiebei j·edoch die damals in Gdtung gestandene 
alte Rechtslage ülbemommen. Etnle Bereinigung 
anJhängiger Prolbleme ist daher mit dies1er !\'ompi
lation nich·t vorgeruomme,n worden. M1t dem vor
liegeruden NoveHenentwurf s0,1l eirue LösWllg ,drin
g,ender P1'O'bleme ruachgelholt werden. Im Mittel
punkt dieses V orthabens stehen jene Vorschlläge, 
die ,eine Regelung .der Versicherung j'ener Per
sonen zum lnlhalt halben, die Igleichrzeiüg mehrere 
Erweribstä,ügkeiten aus'Ülbenl, ·welche die Vers'iche
rUngspflicht in mehreren ges1etzlichen Pensions
versicherung,eu Ibegrünlden. Ferner en.mält die 
RegierungsvorLage fina!JJZieLle Maßnahmen, die 
,vorwiegend der Emlastunlg des Bundeshali~haltes 

di~nen. 

IDer Ausschuß für sozial,e Verwailtung hat die 
gegenständlidi,e Rt:lgierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 9. November 1979 in Verhandlung 
genommen. In der Debatte, an der I sichauß·er 
.dem B,erichterstallter die i.AJhgeordneten:Dr. Johann 
Haider, Dr. Schwimme'r und Anton 
S c h l,a ger ~owi'e .der Bunldesmi·nister für &olZiale 
VerwaLtu11ig Dr. W eiß e ,nJib e r ,g beteiligten, 
wurde vom Abgeordneten H e I~ 1 w ag n er ein 
AbänderungsaTItl"'ajg betreff,erud die §§ 2,a, 29 
Abs. 2, 33 a Abs. 2, 111 Abs. 2,118 a Abs. 1 und 3, 
118 h Albs. 1, 2 'U11I& 3, 125, 129' .AJbs. 1 BSVG 
sowie zu Art. II Albs. 2, Art, IH A'bs, 2, 3, 4 
und 5, Art. IV Utnrd Art. V gesDelLt. 

Weiters wurde vüm Abgeor.dneten Dr. J ohann 
H a.i der ,ein AJbänderurugsantrag betreffend die 

§§ 2a, 62 Ahs, 1 und 2, 68 Albs. '1, 2 und 6, 75, 
97, 98 la, . 107 Albs: 1 l.l!R'd 4 BSVG sowie zu 
Art. II Albs. 1, Art. IIr und Art. IV gestellt. 

Fel1ner wurde vom Alhgeordneten Düi&tor 
S c h w i mi m e rein Abänderungsantrag betref
ferud ,§ 107 Abs. 1 BSVG rgestell t. 

Bei der Ahstimmung wurde ,die Regi,el"Ungs
vürlage unter Berücksichtigunlg des überwähn<ten 
Abänderungsantra!ges ,des AbgeoI'dneten H e 1'1-
w alg ne r teiJ.s einstimm~g, teib; mit Stimmen
mehrheit aUlgenommen. 

Die Albände.rungsa!nträge der Albgeordneten 
Dr. JOIhann Haider bzw. Dr.Schwimmer 
sowie eine vom Abgeordneten Dr. Johann 
H Ia i der bemtragte Emschl,ießung wurden ab-
gelehnt. ' 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen
über der Regierungsvorlage wird foLg'endes he
merkt: 

Zu § 29 Ahs. 2.BSVG: 

Nach § 216 Albs. 8 zweiter Satz des Gewerlb
licheruSelbständigen-·Pensionsversicherunlgsg,esetzC's 
W<lren ·die Beiträge zur Höherversicherung gleich
z,eiti,g mit jenlenBeiträtgen :H11ig, zu denen sie 
hinzutraten, sofern nicht eine andere Verein
ibaru11ig mit ,dem Versicherungsträger zustande ge
~ommen'W.ar. Im Zuge ·der zur Schaffung ,des 
Gewerblichen Sozialver,sicherungsgesetzes vorge
:nommenen Kompilation erfolgte mi't de·r Be
rSlümmung des !§ 33 .A!bs. 8 des Gewer:b1ichen 
Sozialversicherungs,g-eset'zes in A11Igleichungan die 
Rechtshge im Ber>eich .der Bauern-·Pensionsver
sicherung die Aufnahme der Regelung, daß die 
Beiträge zu'r Höherversicherung spätestens am 
31. Dezember des Jahres einzuzahlen sind, für 
das si·egelten. § 78 Albs. 2' A\S:VG enthält hin
,~egen nrach wie 'Vor die bis 31. Dezember 1978 
im Bereich des GeW:et1blichen Selibstand.igen
Pensionsversicherungs,geset2!es in Geltung rgestJan
dene Regelung, daß ,die Beitd~ge 'Zur Höherver-
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2 153 der ,Beilagen 

sicheruIljg gleichZie~tig mit jenen Beitr~gen fäHig 
sind, zu de'nen sie hinzutreten. 

Zu Art. III: 

Die A'bs. 3 und 4 der Schluß/bestimmungen 
des Art. III ,in der vo.rliege11lde11l Fassun,g halben, 
wenn man vo,ncinoer &ichtirgstellunlg einer Zitie
run'g aJbsieht, den ,gleichren Wortlaut wie der bis
herige Albs. 3. Mit ,der Unterteilung in zwei Ab
sätze soLl lediglich der Inhalt übersich,tlicher 
dargestelLt wcrden. 

eine dem Ges,erz entsprechende VoUziehul1lg in 
beyonderem Maße ,des Zusamme.nwirkems der 'be
teiligten .sorziaJvers,icherung~träger ibedarf, sodaß 
der Realis1eru~ ,der gesetzlich vorgesehenen 
Rechts- und Verwa:ltulligshi'}f.e innerhallb des ge
saomten Bereiches ,der Sozialversicherung vor,ran
:g;ige Bedeutung zukommt. 

AI,s Ergebnis seiner Ber,atunlg stellt der Aus
sdmß für so.ziale Verwaltung somit ,den A nt rag, 
der Nationalrat wol:le dem an g 'e sc h.1 0 s s e- . /1. 
n 'e n G e set ze n t w u r f ,die verfassungs-

Weiters stel:lte .der Ausschuß .für soziale Ver- mäßi,gc Zustimmung e.rteilen. 
w,altung zm B'estimmunJg des § 33 a fest, daß Wien,.1979 11 09 

Hellwagner Maria Metzk:::r 

Berichterstatter Obmann 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (2. Novelle zum Bauern-Sozial

, versicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Bauern-SozialV'ersich,erungsgesetz, BGBL 
N r. 559/1978, in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBL Nr. 684/1978, wird geändert wie folgt. 

1. Nach § 2 ist ,ein § 2 a mit ,nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
bei gemeinsamer Betriebsführung 

§ 2 a. Führen Eheg'a'tten ein und defr~elben 
Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr, 
so :is,t nur die Ehegattin in :der Pensionsversiche
rung im Sinne des § 2 pflichtversichert, wenn der 
Bhegatte 

1. in der P,ensionsversicherung nach dem All
g,emeinen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Gewerblichen Sozial versicherungs gesetz 
pflichtversichert ist, oder 

2. Anspruch auf Krankengeld aus der Kranken
versicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz hat, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, oder 

3. auf Rechnung ,eines Versicherungsträgers 
nach anderer bundesgesetzlicher Vorschrift 
in Anstaltspflege steht, oder 

). 

4. im Anschluß an eine Pflichtversicherung nach 
Z. 1 bzw. an den Anspruch auf Kranken
geld nach' Z. 2 bzw. an die Anstaltspflege 
nach Z. 3 ordentlichen oder außer,ordent
lichen Präsenzdienst bzw. ZiviIdienst leistet, 
oder 

5. gemäß ,§ 221 dieses Bundesgesetzes von der 
Pf1.ichtvenich,erung in der P,ension~versiche
rung befreit ist. 

TrefFen diese Voraus'setzungen für den Ehegatten 
11Iicht zu oder treff'en ,diese Voraul$setzungen für 
be'ide Ehegatten zu, is,t nur ,der Ehegatte in der 
PensionsveI'sicherun,gim Sinne des § 2 pflichtver
sichert." 

2. Am Schluß des § 3 Abs. 3 ist der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetz,en und folgen
der Halbsatz anzufügen: 

"dies gilt auch für Personen, brei denen die Vor
aussetzungen für die Pflichtversicherung erst 
während des Verlassenschaftsverfahrens eintre
ten." 

3. a) § 5 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversich'erung s,iild überdies Personen ausge
nommen, die der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung nach dem Notarversicherungs
gesetz 1972 unterliegen, für die Dauer dieser 
Pflichtversicherung." 

b) § 5 Abs. 4 wird aufgehoben. 
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153 der Beilagen 3 

4. § 8 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 

"Personen, die gemäß Ahs. 1 oder 3 zur Weiter
versicherung berechtigt waren, können dieses 
Recht, wenn s~e binnen S>ed1s Monat,en nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung die Zu
erkennung einer Pens~on (übergangspension) be
antragt ha'ben, auch noch innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablehnung einer Bescheinigung 
gemäß § 6 Abs. 2 geltend mamen." 

5. Dem § 9 Ahs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Werden die VOl1aussetzungen für die Weiter
versicherung in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Weiterversicherung nur in einer 
Pensionsversicherung zulässig, wobei es dem Ver
sicherten freisteht, für welche der in Betracht 
kommenden Pensionsversicherungen er sich ent
scheidet. " 

6. Dem § 10 .Nbs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"W'erden die Voraussetzungen für die Höher
versicherung in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Höherversicherung während eines 
Kalenderj,ahres nur in einer Pensionsversicherung 
zulässig, wobei es dem Versicherten freisteht, für 
welche der in Betracht kommenden' Pensionsver
sicherungen er sich entschetdet." 

7. Im § 13 Abs. 2 letzter Satz ist der Ausdruck 
"BGBI. Nr. 31/1968" durch den Ausdruck "BGBI. 
Nr. 31/1969" zu ersetzen. 

8. Im § 17 ist der AusdruCk "binnen einer 
Woche" durch den Ausdruck "binnen einem 
Monat" zu ·ersetzen. 

9. a) Im § 23 Albs. 2 letzter Satz ist der Aus
druck "die sich ergebenden Beträge" durch den 
Ausdruck "die sich ergebenden Hundertsätze" 
zu ersetzen. 

h) Dem § 23 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Die sich hienach ergebenden Hundertsätze sind 
durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung festzustellen." 

c) § 23 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Beitragsgrundlage ist der sich hienach ergebende 
Betrag, vervielfacht mit dem Produkt aus der 
Richt:z;ahl (§ 45) des Ka,lenderjahres, ,in das der 
Beitragsmonat (Abs. 10) fällt, und aus den Richt
z'ahlen der heiden vorangegang,enen Kalender
jahre, gerundet auf volle Schilling." 

10. Im § 24 Abs. 2 ist der Atlsdruck 
,,10,25 v. H." durch den Ausdruck ,,10,75 v. H." 
zu ersetzen. 

11. Im § 28 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
des ersten Satzes durch einen Beistrich zu er
setzen; folgendes ist anzufügen: 

"in den Fällen des § 9 Abs.2 letzter Satz die 
sich gemäß§ 118 a ergebende Beitragsgrundlage." 

12. § 29 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Beträge zur Höherversicherung sind 
g,leichzeicig mit jenen Beiträgen fä<H:ig, zu denen 
sie ,hinzutret,en, sofern nicht eine andere Verein
barurug mit dem Vers,icherur~gs'trälger zustande 
k·;)mn1t." 

13. Nach § 33 ist ein ,§ Hamit nachsteb>en1dem 
Wortlaut einzufügen: 

"Fälligkeit und Einzahhtng der Beiträge zur 
Pensionsversicherung bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 

§ 33 a. (1) Übt ein nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter eine Erwer!bstätigkeit aus, die 
die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz und (oder) nach dem Gewerblichen Sozial
versid1erungsgesetz begründet, so tritt die Fällig
keit der Beiträge nach diesem Bundesgesetz ab
weimen<d von den Bestimmungen des §33 Abs. 1 
,erst mit dem Beginn des dem Vorschretbezeit
raum folgenden Kalenderjahr,es ein, wenn der 
Versid1erte dies beantragt und hiebei glaubhaft 
macht, daß im laufenden Kalenderj.ahr 

a) die Summe der allg,emeinen Beitragsgrund
lagen in d~r P~nsionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversimerungsgesetz den 
360fachen Betrag der Höchstheitragsgrund
lage in dieser Pensionsversicherung und die 
Summe der Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
den 60fach·en Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in dieser Pensionsversicherung 
oder 

h) die Summe der Beitragsgrundlagcn in der 
Pensionsversich,erung nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz den 
12f~dl'en B,etrag de:r Höchstbeitragsgrund
bge in dieser Pensionsversicherung 

erreichen oder übersteigen werden. 

(2) Findet in einem Kale~derjahr eine Ermitt
lung von Beitragsgrundlagen nach § 118 a nicht 
statt, weil 

a) die im § 118 a Abs. 1 genannte durch
schruittliche monatliche Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 242: Abs. 2 u,nd 4 ,des All
gemeinen SQ,zialv'ersicherU'ng~gesetzes 'bzw. 

b) die im. § 118 a Abs. 2 genannte Beitrags
grundlage nach dem Gewerblichen Sozial
versicherungsg,esetz bzw. 
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4 153 der 'Beilagen 

c) die Summe der in lit. a und b genannten 
Beitragsgrundlagen (§ 118 a Abs. 3) 

den 35fiachen Betrag ·der Höchsrbeitragsgrund
lage in der Pensrionsversicherung nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. den Be
trag der Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nach dem Gewerlblichen Sozial
versicherungsgesetz erreicht oder überstiegen hat, 
so sind für dieses Kalenderjahr Beiträge zur 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesg'esetz 
nicht zu ,entrichten." 

14. § 62 Albs. 2 hat zu Lauten,: 

,,(2) Das übergangsgeld (§ 156) kann nur dann 
gepfändet werden, wenn nach den Umständen 
des Falles, insbesondere nach der Art der voll
streckbaren Forderung und der Höhe der zu 
pfändenden Geldleistung, die Pfändung der Billig
keit entspricht. § 4 Albs. 3 des Lohnpfändungs
gesetzes gilt entsprechend." 

15. Im !§ 6\8 Albs. 5 habenderers.re und zweite 
Satz zu lauten: 

"Die Pensaonen und das übergangsgeld sind in 
der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Zustellung von Pensionen und 
von übergangsgdd sind vom Versicherungsträger 
zu z'ahlen." 

16 .. a) ,§ 72 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Versicherungsträger hat zu Unrecht 
erbrachte Geldleistungen, sowie den Aufwand 
für zu Unrecht gewährte Heilbehelfe und An
staltspflege zurückzufordern, wenn der Leistungs
empfänger bzw. Zahlungsempfänger (§ 71) den 
Bezug durch bewußt unwahre Angaben, bewußte 
Verschweigung maßgebender Tatsachen oder Ver
letzung der Meldevorschri.ften und der Aus" 
klllnftspflicht (§§ 16 bis 18 und 20) herrbeigeführt 
hat oder wenn der Leistungsempfänger bzw. 
Zahlungsempfänger (§ 71) erkennen mußte, daß 
die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe 
gebührte. " 

,19. Im § 99 Albs. 4 dritter Saxz ist der Ausdruck . 
und die Stiefkinder" durch den Ausdruck" , die 

Stiefkinder. und die Schwiegerkinder" zu ersetzen. 

2'0. Im§ 1,07 Albs. 4 erster Satz ist der Aus
druck ,,§ 106 Albs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck 
,,§ 106 Ahs. 1 Z. 1lbzw. 2" zu er,setzen. 

21. 1m § 1'09 Albs. 2 -ist der PU'11Ikt am Schluß 
der lit. e durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
als lit. fund g sind anzufügen: . 

"f) auf Beiträge, die wegen Verletzung d~r 
Meldepflicht nachentl'ichtet wurden, soweIt 
auf sie nicht § 32 Abs. 3 anzuwenden ist 
und soweit die Meldepflicht anderen Per
sonen als dem Versicherten selbst obliegt; 

g) auf Beiträge, die in den Fällen des § 33 a 
wegen Verletzung der MeLdepflicht nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
nachzuzahlen waren, soweit diese Melde
pflicht anderen Personen als dem Versicher
ten seIhst obliegt." 

22. ,§ 111 Albs. 2 lit. a hat 'zu lauten,: 

"a) werun der Versicherungsfall die Fo.lgeeines 
At'ibeitsunJ aLles oder einer Berufskrankheit 
(§§ 175 und 176 Ibzw. 177 des ArHgemeinen 
Sozla1ver1sich.erungsges1eties) ist, der (die) 
:bei einem in derPenlsio11lsiversicherung nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
Pflichtversicherten bz,w. einem nach § 19 a 
des. AUgemeinen SozialversicherurugSjgesetzes 
Se1bstv·ersicherten ei11lgetreten ist, .oder" 

23. § 118 Albs. 5 .letzter Satz hat zu lauten: 

"Beitragsgrundlagen gemäß Abs. 4 Z.1 lit. c und 
lit. e sowrie Albs. 4 Z. 2, die auf Versicherungs
monate vor dem 1. Jänner 1971 zurüd~gehen, 
sind ohne Rücksicht auf ihre zeitliche Lagerung 
mit dem für das Kalenderjahr 1970 im Jahr des 
Stichtages geltenden Aufwertungsfaktor (§ 45) 
aufzuwerten. " 

b) Im § 72 Abs. 5 ist der Ausdruck ,,§ 73 24. Nach § 118 ,sindein § 118 a und ein § 118 b 
kbs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 73" zu ersetzen. mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: 

t7.a:) § 80Abs. 3lit. rb hat zu lauten: 

"ib) bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krank
heiten;" 

Die bisherigen Lit. bund cerhalten die Bezeich
nung Et. c und d. 

b) § 80 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten: 
, "Im ürbrigen gelten für die Einhebung des An
teiles di,e Bestimmungen der §§ 33 Abs. 2 und 36 
his 40 entsprechend." 

18. § 9'2 Albs. 1 'levzter SlJtz !hat zu lauten: 

,,§ 89 Albs. 3 bis 5 gilt entsprechend." 

"Beitragsgrundlagen bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig

keiten 

§ 118 a. (1) übt ein nach den Bestimmungen 
ctieses Bundesgesetzes in der Penstonsversicherung 
Pflichtversicherter auch eine Erwetbstäoigkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-' 
rungsgesetz begl1ündet, so ist die durchschnittIiche 
monatliche Beitragsgrundlage im Sinne des § 242 
Albs. 2 und 4 des AUgemeinen So~ialversicherungs
gesetzes um die Beitragsgl1undlage nach diesem 

I Bundesgesetz zu erhöhen. 
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(2) übt ein nach den Bestimmungen dieses (2) Beiträge, die gemäß Abs. 1 auf den über-
Bundesgesetzes in der Pensionsversicherung schl'eitunl~betr;!Jg ,entbllen, sind ,dem Versich,erten 
Pflichtversicherter auch eine Erwerbstätigkeit aus, auif Antrag zu erstauten. Die Ersoatltung kann 
die die Pflichtversicherung in der' Pensionsver-' auch von Amts wegen vorgenommen werden, 
sich,erung nach dem Gewerblichen Sozlialversiche- wenn dies der Verwaltungs vereinfachung dient." 
rungsgesetz begründet, so ist doie Beitragsgrund
lage nach dem Gewellblichen Sozialversicherungs
gesetz um ,die Beitragsgrundlage nach diesem 
Bundesgesetz zu erhöhen. 

(3) Übt ein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Pensionsv,ersicherung 
Pflichtversicherter auch Erwerbstätigkeiten aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz und nach dem Gew,etiblichen Sozial
versicherungs gesetz begründen, so ist zunächst die 
durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 242 A,bs. 2 un:d 4 des Allgemei,nen 5-0-
zialversicherunlgsgesenzes um die B,eitra,gsgru.llJd
l,;vge nach dem Gewerlblichen Sozial,versich,erungs
gesetz und ,dann um die Beitragsgrun,dlage nach 
diesem Bun:desgesetz zu erhöhen. 

(4) Dienach den Albs. 1 und 3 ermittelte Bei
tragsgrundlag,e darf den 35fachen Betrag der 
HöchstJbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, die nach Abs. 2 ermittelte Beitragsgrurud
lage darf den Betrag der Höchstbeitragsgrund
lage in der Pensionsver,sicherung nach dem Ge
werblichen Soz,ialversicherungsgesetz nicht über
steigen. 

(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
und nach diesem Bundesgesetz im Sinne der 
Abs. 1 und 3 gilt nur in der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversichemngs
gesetz, ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
und nach diesem Bundesgesetz gilt nur in der 
Pensionsversichellung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz als erworben. 

Erstattung von Beiträgen bei gleichzeitiger Aus
übung mehrerer versidterungspfIidttiger Erwerbs

tätigkeiten 

§ 118 b. (1) überschreitet in einem Beitrags-
m'Ünat 

a) die nach § 118 a .A!bs. 1 oder 3 ermittelte 
Beitralgsgrund:tage den 35fachen Betrag der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensions
vers,icherung nach dem Allgemeinen Sozial
verSiicherung~gesetz oder 

b) die nach § 118 a Albs. 2 emnittelte Beitrags
grundlage die HöchstJbeitragsgnundlage in 
der Pensionsv,ersicherung nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsg,es.etz, 

so sind dem Versicherten 'Beiträge rtadl Maßgabe 
des Albs. 2 zu erstatten. 

25. Im§ 125 hat der vorletzte Satz zu lauten: 

"Das Erfordernis der dl'eijähri\gen Fortführung 
entfällt, wenln die Witwe im Zeitpurukt des Todes 
des Bhegattengemäß § 2 a nicht in der Pensions
versicherung pflichtv,ersichert wa!r." 

26. Im § 127 Albs. 1 hat ,der letzte Satz zu 
lauten: 

"W:ar di.e Witwe im Zeitpunkt des Todes des Ehe
gatten gemäß § 2 a n;icht in: der 'Pensionsversich·e
rung pflichtversichert und nimmt sie die Alters
(Erwer'bsunfähigkeits)pension für Witwen gemäß 
§ 125 in Anspruch, so steht ihr auf Grund der 
gemäß § 125 hi1l'zugerechneten Vers.ich·erungszeiten 
des verstorbenen Ehegatten ein Ans.pruch auf 
Witwenpension nicht zu." 

27. § 148 hat zu huten: 

,,§ 148. Hinsichtlich der Leistungen der Unfall
versicherung gelten .die Besnimmungen des Ab
schnittes VI und VI a des Ersten Teiles sowie die 
Bestimmung,en des Dr.itten, Fünften und Sech'sten 
Teiles des Allgemein.en Sozialversicherungsgesetzes 
entsprechend mit der Maßgabe, daß, 

1. der Versicherungsträger gemäß § 103 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes auf. 
die von ihm zu etibringenden Gddlrustungen 
auch vom Versicherten zu entrichtende 
Kostenanteile gemäß § 80 dieses Bundes
g,esetzes aufrechnen darf; 

2. nach den Stiefkindern auch die Schwieger
kinder gemäß § 108 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes . bezugsberechtigt 
s,ind." ' 

28. Im Dritten Teil ist im Abschnitt I (vor 
§ 170) ein 1. Unter abschnitt mit folgendem 
Wortlaut runzufügen: ' 

,,1. Unterabsdtnitt 

Ersatzansprüche im Verhältnis zu Trägern der 
gesetzlichen Unfallversiclterung 

Ersatzansprüdle des Versiclterungsträgers 

§ 169 a. Der Versicherungsträger hat gegenÜlber 
den Träg,ern der gesetzl1chen Unfallversicherung 
Anspruch auf den Ersatz des Aufwandes für lei
stungen, die aus dem Versicherungsfall der Krank
hrut ab dem ersten Tag der fünften Woche n"ch 
dem Eint1'\itt des VersicherungsfaUes von ihm 
erbr,acht worden sind, wenn es sich hiebei gleich
zeitig um einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit im Sinne der Bestimmungen der §§ 175 
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bis 177 des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes handelt. Die Träger der Unfallversiche
rung haben dem Versicherungsträger den jeweili
gen Aufwand für die erbrachten Leistungen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 169 c zu er
setzen. 

Ersatzansprüche der Träger der Unfallversiche
rung 

§ 169 b. (1) Der Versticherung:sträger hat den 
Träg,ern der gesetzlichen Unfallversicherung die 
Aufwendungen, die diese in den ersten vier 
Wochen lJJach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder 
einer B,erufskrankheit für Leistungen der Kran
kenbehandlung des V,ersicherten erbracht haben, 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 169 c zu 
ersetzen. 

(2) Hat der Träger der Unfallversicherung 
Aufwendungen für die Heilbehandlung oder für 
wiederkehrende Geldleistungen aus der Unfall
versicherung gemacht, und stellt sich nachträglich 
heraus, daß die Krankheit nicht Folge eines 
Al1beitunfalles ist, 'so hat der Versicherungsträger 
die Aufwendungen zu er,setzen, soweit sie nicht 
über die Aufwendungen für die entsprechenden 
Leistungen der Krankenversicherung hinausgehen. 

Ausmaß des Ersatzanspruches 

§ 169 c. (1) Als Ersatz gemäß dien §§ 169 a 
und 169 b Abs. 1 ist hinsichtlich der Kranken
behan:dlung für jeden Kalendertag der Behand
lungszeit zu leisten: 

a) bei einer als Anstaltspflege gewähruen Kran
kenbehandlung (Unfallheilbehandlung) der 
für den Versicherungsträger jeweils geltende 
Pflegegebüh~enersatz'sowie die notwendigen 
Tran~portkosten zum und vom Kranken
haus; 

b) brei einer nicht als Anstaltspflege gewährten 
Krankenbehandlung (U nfallheilbehalJJdlung) 
ohne Rücksicht auf den Eintritt der Arbeits
fähigkeit für jeden Kalendertag des Behand
lungS'Zeitraumes, soweit jedoch zwischen den 
einzelnen ärztlichen Behandlungen mehr 
als 13 Kalendertage liegen, für jeden Be
ha'11dlungstag ein Betrag in der; Höhe von 
25 v. H. des 360. Teiles ,der im § 181 Abs. 1 
zweiter Satz des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes festgesetzten Bemessungs
grulJJdlage für die gemäß § 3 diesles Bundes
g,esetzes in der Unfallversicherung Pflicht
versicherten. Eine geschlossene Behandlungs
zeit, für die die Kosten der nicht als An
staltspflege gewährten Krankenbehandlung 
(U nfallheil'behandlung) nach Kalendertagen 
aJbzugelten sind, liegt auch dann noch vor, 
wenn die Behandlung am selben Wochentag 
der zweiten Woche stattfindet. 

(2) Die gegenseltlge Verrechnung der Ersatz
ansprüche kann auch durch Leistung von Pausch
beträgen auf Grund einer Vereinbarung, die zwi
schen dem Ver9icherungsträger unddeh Trägern 
der Unfallversicherung abzuschließen ist, durch
geführt werden. 

Geltendmachung des Ersatzanspruches 

§ 169 d. (1) Findet diie gegenseitige Abgeltung 
der Ersatzansprüche im Wege der EinzeIabrech
nung statt, so sind diese Ers2.tzanspüche nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Aobs. 2 vom 
ersatzberechtigten Versjch.erungstr~ger ,jeweils 
gelt'end zu machen. 

(2) Der Ersauz?;nspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er n,jch:t spätestens sechs Monate nach Beendigung 
der Leistungen bei dem ?:Um Ersatz Verpflichteten 
geltend gemacht wird. Hat der Ersatzberechtigte 
ohne sein Verschulden erst nach Ablauf dieser 
Zeit davon Kenntnis erhalten, daß die Voraus
setzungen für einen Ersatzanspruch zutreffen, 
so kann er noch innerhalb zweier Wochen nach 
dem Tag, an dem er diese Kenntnis erlangt hat, 
den Anspruch geltend machen." 

29. Im Dritten Teil Abschnritt I hat an die Stelle 
der überschrift zu § 170 folg1erude überschr1ft zu 
treten: 

,,2. Unterabschnitt 

Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander" 

30. Im Dritten Teil Abschnitt I i5't vor der 
überschrift zu § 171 folgende überschrift einzu
fügen: 

,,3. Unterabschnitt". 

31. a) Im § 182 Z. 2 ist der Ausdruck ,,§ 73 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 73" ZiU ersetzen. 

,b) Im § 182 hat Z. 3 zu lauten: 
,,3. daß zur Fortsetzung des Verfahrens nach 

den Stiefkindern auc,.~ die Schwiegerkinder des 
Verstorbenen berechtigt sind, wenn sie mit dem 
Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben." 

Die bisherigen Z. 3 bis 6 erhalten die Bezeich
nung Z. 4 bis 7. 

32. Dem § '183 ilStfol,genider Aibs. 6 anzufügen.: 

,,(6) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, ist hin
sichtlich der in den Abs. 3 bis 5 genannten Auf
gaben stets die HauptsteIle des Vers:cherungs
trägers. " 

33. Dem § 225 ist als Ab. 7 an1zufügen: 

,,(7) § 112 Z. 3 ist in den Fällen, in denen der 
la!lld(f'Oil'st)wirtschaftliche Betrieb vor dem 
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1. Jänner 1971 aufgegeben' oder übergeben wor
den ist, mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich' 
·der Zeitraum der letzten 120 bzw. 240 Kalender
monate auch um die Zeiten verlängert, die vor 
der Vollendung des 55. Lebensjahres, bei Fuuen 
des 50. Lebensjahres liegen." 

ARTIKEL III 

Schlußbestimmungen 

(1) Verordnungen des Bundesministers für 
soziale Verwaltung gemäß § 54 Abs. 3 Z. 1 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes können rück
wirkend mit 1. Jänner 1979 erlassen werden. 

34. Dem ,§ 2'30 a ist ab Albs. 3 anzufügent: 

".(3) In den Fällen, in denen die Ehe vor dem 
1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte 
zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits An
spruch auf eine Pension aus dem Versicherungs
fall des Ahers oder der dauernden Erwerbsun
fähigkeit nach diesem Bundesgesetz gehabt hätte, 
in diesem Zeitpunkt aber das 65. Lebensjahr noch 
nicht überschritten hatte, und der Altersunter
schiedder Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre 
beträgt, gelten die Vorschriften des § 127 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle der im Abs. 2 
Z. 1 lit. b Idieser Bestimmung geforderten Ehe
dauer von fünf Jahren eine solche von drei 
Jahren tr.i tt. " 

35. Im § 234 Einrleitu'ng ist der Ausdruck "im 
Geschäftsjahr 1979" durch den Ausdruck "in den 
Geschäftsjahren 1979 und 1980" zu ersetzen. 

ARTIKEL II 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, ·die am 31. Dezember 1979 gemäß 
§ 5 Ans. 3 Z. 1, 2 oder 3 oder gemäß § 5 Ans. 4 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der am 
31. Dezember 1979 in Geltung gestandenen Fas
sung von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung ausgenommen waren, sind auf 
Antrag von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz zu befreien, wenn der Antrag 
bis 31. Dezember 1980 bei der Sozialversiche
rurugsanstalt der Bauern gestellt wird. Die Be
freiung gilt rückwirkend ab 1. Jänner 1980 für 
die Dauer des Besta·ndes der Voraussetzungen 
für die seinerzeitige Ausnahme von der Pflicht
versicherung. 

(2) Eine Befreiung gemäß Abs. 1 ist bei An
wendung des § 2 ades Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes in der Falssu11lg ,des Art. I Z. 1 einer 
Befreiung Igemäß § 22.1 des Ba·ueI'n~Sozial'vers:ich.e
nmg9ges.etzes ,gl,eichzuhahen. 

(3) Di·e SoziaLversicherunlgsansta:lt der Bauern 
hat ~m Geschäftsjahr 1980 aus den Mitteln der 
Krankenversicherung 250 Millionen S und aus den 
Mitteln der UnfaJ,lversicherung 100 Millionen S 
an die von dieser Anstalt durchgeführte Pensions
versicherung zu überweisen. Diese überweisungen 
sind in monatlich gleich hohen Teilbeträgen vor
zunehmen. 

(2) Soweit nach den Bestimmungen des Bauern
SOlZi·alversicherurugsgcset2os Bj,ruheitswerte 'land
(forst)wirtschafdicher Betriehe heraruz'U'ziehen 
.sind, si.n.id hieb ei A'lJJderungen ,diesler Einheits
werte an:läßlich der Hauptlfescstellurug (§ 20 des 
BewertU!nlgsgesetzes 1955, BGB,!. Nr. 148) zum 
1. ]änne·r 1979 für die Zeit 'Vor dem 1. Jänner 
1981 nicht zu berück\Sicht~gen. 

(3) Bei der Anwendung ·der Bes:cimmung des 
Art. II Abs. 6 erster Satz der 2. Novelle zum 
Ba-uern-Pensionsversicherungsgesetz gelten für 
Zeiträume <lJb dem 1. Jainner 1973 als Aruderun
gen dies maßg.eblichen SachlVerhaltes alle Sach'ver
haltsänderung·en, die nach der jeweils ab 1. Jänone,r 
1973 ,geltenden Rechltshge einen Einfluß auf die 
Amg,leichszulage bewirken. Als derart1ge Ande
rungen des Sachverhaltes gelten jedoch nicht Ein
kommenserhähu ngen, die sich ausschließlich durch 
die Anwendung des § 85 Abs. 10 des Bauel1n-Pen
sionsversich.erurugsgeseozes bzw. des § 140 Albs. 8 
des BaU!ern-<SolzilI1versicherungsgeseuzes sowie die 
Einführung und die Erhöhullig des Versicherungs
wemes 'gemäß § 12 Abs. 2 des Bauern-Pensions
versicherU!nlgs.gesotzes ibzw. des § 23 Albs. 2 des 
BaU!ern-Sozialversicherungsgesetzes ergeben. Der 
nach Art. II Albs. 5 der 2. Novelle zum ßauern
Pens'i,onsversicherungrsgesetz, BGBL Nr. 33/19'73, 
weiter zu gewährende Betra.g an Ausgleid15zwage 
mindert sich um jenen Betra.g, UI!Il den eine Aus
,gIeichszulag.e bei einer solchen Sachverihaltsänldle
rung zum Zeiupunlkt dieser SachverhaltsändeI'U!1Jg 
zu mindern wäre, unahhäng~g davon, OIb eine 
solche Änderung einen Einfluß auf die Ausgleich5-
zulalge ,nach dem Stand der Igeseuzlichen Vorschrif
ten zum 31. Dezemher 1972 gehalbt hätte. 

(4) 'Für Zeiträume ab d!em 1. Jänne.r 1977 
gelten Erhöhunlgen ·der Einlheitswerte nach dem 
AbgaJbenänderungsgesetz 1976, BGB'I. Nr. 143, 
jedenlfalLs als ÄIlIderunlgdes maßgeih~ichen Sach
verh1!ltes im Sinne des Art. II Albs. 6 der 2. No
velle zum Bauern-1P.ellisions,versich.erungsgesetz, 
BGB'l. Nr. 33/1 ~73, bzw. 'als. Anderunlgder für 
die Zuerkennung der Ausgleichszulage tmaßgeben
den Sach- und Rtechtslage gemäß § 144 Abs. 3 
des Bauern-Sozia.Lv,ersichlerungsgesetzes, unge
achtet dessen, daß s~e am 31. Dezember 1972 
keitne Auswirkungen aUlf die Ausigleichsizula.ge 
1geihaJbt häutenl und una!bhänlgi,g davon,,, orb am 
1. Jänner 1976 das Eigentum am land(forst)wirt
.scha:f,olichen Bet6eb noch bestanden hat. 

(5) Anderungen in der Höhe der am 31. De
zember 1979 bestehenden Leistungsansprüche, die 
sich aus der Anwendung der Abs. 3 und 4 er-
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geben, sind erst ab 1. Jänner 1980 zu berück
sichtigen. 

ARTIKEL IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses BUIl!dCSigesetz tnitt, soweit im f'Ol
genden nlichts ande1"es ibestimmt wird; am 1. Jän
ner 19'80 in Kral~t. 

(2) Es treten in Kraft: 
a)rückwirlkend mit dem 1. Jänner 19'73diie 

Bestimmung des Art. III Alps. 3; 
b) 'rückw:irkend mit dem' 1. Jäl1l11er 19-77 die 

Bestimmung dies Art. III Albs. 4; 

c) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1979 die 
Bes,timmurugen des Art. I Z. 2, 4, 7, 9 
und 23." 

ARTIK!EL V 

Vollziehung 

Mit der Vollzi,ehung die&es Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der Bestimmung des § 62 Albs. 2, des 
Bauern-Sozia1versicherungsgesetzes in der Emung 
des Art. I Z. 14 der Bundesminister für slQxiale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes-' 
minister für Justiz, hinsichtlich aller übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für soziale 
v.erwaltung betraut. 

• 
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